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Die Abteien und Priorate
Welschburgunds unter den Zahringern.

Von Dr. Hermann HUFFER, Berlin.

(Fortsetgung und Schluss.)

Doch nun zu Prior Ulrich zuriick. 1161 kann er und seine Ordens-
briider in Etoy (ein Zeichen, daB dort nicht bloB ein Gutshof des Stiftes,
sondern ein regelrechter Konvent bestand) mit dem Freiherrn Humbert
v. Aubonne einen Vertrag schlieBen, demzufolge Etoy in seinen eigenen
Waldungen volle Gerichtshoheit, in denen der Aubonne unter be-
stimmten Bedingungen das so wichtige und begehrte Holz- und Weide-
recht zustand. 1167 tritt Ulrich erneut in der Schenkungsurkunde
des GroBen St. Bernhards an die Zisterzienser Hautcréts hervor.!
10 Jahre spiter bestitigte auch hier Alexander III. das Klosterlein
und sein Gebiet. 2 Ist das Territorium Etoys mit dem kleinen um die
Niederlassung sich bildenden Ort am Ende des 12. Jahrhunderts auch
noch nicht bedeutend, so scheint nach der oben genannten Urkunde
von 1206, in der Peter v. Hauteville u. a. dem Priorat und den Ein-
wohnern Etoys und des naheligenden Ortes Romaneschy (dem heutigen
kleinen Weiler Romanéche) die Holzbenutzung seiner Wilder sowie
Rebpflanzungen und andere Konzessionen iiberliBt,auBer der Ansied ung
um Etoy selber auch die zu Romanéche zum Priorat gehért zu haben.

Weiter standen um 1200 noch Einkiinfte aus dem aubonneschen
Orte Chavannes, so die Garbensteuer (gerberia 3), dem Priorat zur Ver-
fiigung, das aber andererseits dem Pfarrherren der nahen lausanneschen
Kapitelsherrschaft St. Prex auf Grund alter Pfarreirechte bestimmte
Steuern und Konzessionen zubilligen multe. ¢

Die benachbarte kleine, 1188 und 1204 5 bereits genannte Kirche

1 Cart. Hauter. p. 33 f. Huldricus, prior de Estui.

2 1177. M.D.R. 29, p. 102: «cellam sanctorum Nicolai et Bernard: de
Stoy cum decimis et aliis pertinentiis suis ».

8 Du Cange, 3, p. 5II.

4 Francey, p. 101-102.

§ M. G. XIV, Nr. 17 und 21.
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Féchy (schon damals ein Priorat ?) ist erst anfangs des 14. Jahrhunderts
als Dépendance vom GroBen St. Bernhard aufgefiihrt.

An der wichtigsten Westverbindung Welschburgunds, der groBen
StraBe Besan¢on-Jura-Lausanne lag das 1228 ! zum GroBen St. Bern-
hard gezihlte, seit 1149 mit seiner Kapelle 6fters genannte

Hospital Bornu

bei La Sarraz, das mit den 1228 gleichfalls im Besitze des Stiftes auf
dem St. Bernhard befindlichen Hospizen zu Vevey und Lausanne ?
sich die Pflege der Pilger und Wanderer, aber auch die Férderung von
Handel und Verkehr zur Aufgabe machte. 3 Ob das 1228 ¢ gleichfalls
im Stiftsbesitz erwahnte kleine Priorat Sermuz (sudlich Yverdon)
bereits um 1200 bestand, ist wohl nicht nachzuweisen. Als Stiftsbesitz
wieder von Alexander III. genannt sind, neben den Kirchen von Lussy,
Lully, Denens, Villars sous Jens und Reverolles, nebst zugehtrenden
Giitern, noch die Zelle zu Bettens mit Zehnten und Zubehér 5, deren
Prior Cono uns iibrigens schon 1145 begegnete.

Im Joratwalde, auf dem PaBweg vom Broyetal nach Lausanne,

lag inmitten gewaltiger Forste ein weiteres Priorat des GroBen Sankt
Bernhard :

Montpreveyres,

dessen Besitz die heutige Gemeinde umfaf3te und iiber den das Stift
volle Gerichtshoheit besaB. Prior Gerhard von Montpreveyres 8 und
sein gleichnamiger Neffe werden 1167 zusammen genannt, nachdem
schon 1154 ein Gerhard v. Montpreveyres von Bischof Amadeus als
Zeuge angefiihrt wird. 7 Alexander III. bestitigt auch diesen Stifts-
besitz, der wahrscheinlich auf einer Schenkung der Domkirche Lausanne
beruhte, da das von alt-lausanner Gebiet umgebene Priorat noch

1 Cart. Laus. p. 27, Borgo novo, nicht, wie angenommen, Neuenburg, sondern

Bornu, wie das auch p. 19 deutlich zeigt. In der Bulle Alexanders III. 1177 ist es
nicht erwihnt. '

21, &P 25
3 Vgl. Schulte : Geschichte des ma. Handels- und Verkehrs. Seine Liste der

Etappen des GrofSlen St. Bernhards an den HaupstraBen kann man noch um Bornu
erweitern.

4 1, c. p. 21 : « Semurs montis Jovis. »

8 M. D.R. 29, p. 103: «cellam de Bettens c. decimis et aliis pertinentiis »,
doch gehorte nur ein Teil des Ortes den Chorherren.

¢ 1. c. 12, Cart. Hautcr. p. 33: « Girardus prior Montis presbyteri. »

" « G. de Monteproverio », Cart. Month. p. 14.
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1233 eine jihrliche Rente an die Domherren zahlen muBte. ! Dieses
Priorat mag im kleinen die gleiche Aufgabe wie sein Mutterstift gehabt
haben : fiir die Sicherheit der Reisenden in den einsamen und wilden
Joratwaldungen zu sorgen.

Etwas nérdlicher lag im oberen Broyetal noch das als Herrschafts-
gebiet ausgedehnteste dieser kleinen Priorate :

Semsales.

Der Propst vom St. Bernhard war weltlicher Herr iiber das grof3e
Gebiet dieser Pfarrei, einschlieBlich der heutigen Weiler Le gros Sau-
vage und Montalban, in dem es neben dem Grund und Boden auch iiber
die volle Gerichtssame und Herrenrechte verfiigte. Sonst ist aus jener
Zeit, abgesehen von der Besitzbestitigung durch Papst Alexander III.
1177 2 nur unwesentliches bekannt.

Schlieflich seien noch fiinf Besitzungen St. Bernhards im Frei-
burger Land angefithrt. Zunichst das kleine Priorat

Sevaz

in der Herrschaft Stiffis, dessen Prior Johann von «Silva » ebenfalls
beim Stiftsprobst weilt, als dieser 1167 die erwidhnte Abtretung seiner
Rechte zu Peney an die Ménche von Hautcrét ausspricht. 3 11 Jahre
spiater nennt Alexander III. auch diesen Stiftsbesitz ¢, sowie die letzten
drei Giiter im Saaneland : Das Priorat

Sales

nebst den Kirchenbesitzungen zu Farvagny und Awvry devant Pont 53,
die 1228 beide gleichfalls als Priorate des GroSen St. Bernhards be-
bezeichnet werden. 8 Was sonst noch an hier und dort zerstreuten
Besitzungen des reichen Stiftes im Waadtland oder um Freiburg lag,
bedarf mit Ausnahme des 1228 in Fretburg selbst genannten Hospitals 7
kaum der Erwahnung.

1 Cart. Laus. p. 599 : «censum de Monte presbiteri. »

2 M. D. R. 29, p. 104 : « cellam de Septem vallis cam decimis et aliis omnibus
pertinentiis suis. » S. auch P. 4. Dellion, Bd. 11, p. 104.

3 Cart. Hautcr. p. 33; weiter Prior Amadeus 1230, C. Month. p. 61.

% «cellam de Silva cum decimis et aliis pertinentiis suis. »

5 1. c. cellam de Sale cum dec. et aliis pert. suis, ecclesiam de Faverni, de
Abril. cum decimis et aliis pertinentiis suis. Auch hier wird bereits 1145 Johann
von Avry in der gemeldeten Urkunde des GroB8en St. Bernhards erwdhnt.

6 Cart. Laus. p. 23.

? L. c. p. 27. St. Pierre mit Capelle, vergl, Dellion VI, p. 410.
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Mit den Zahringern hatte das Stift auf dem GroBen St. Bernhard
keine urkundlich festgesetzten Beziehungen, woh! aber mag Bertold IV.
auf seinen Italienziigen manches Mal im gastlichen Konvente ein-
gekehrt sein.

d) Das Benediktinerpriorat Lutry. (Ecclesia Lustriacensis.)’

Mitten im weltlichen Territorium der michtigen Bischéfe von
Lausanne lag um 1200 dieses Priorat der Benediktinerkongregation
Savigny. Das Urkundenbuch der einfluBreichen Abtei Savigny, nord-
westlich Lyon, zu deren Besitz Lutry gehérte, liefert uns fiir die
Geschichte des Priorates am Genfersee wohl die Hauptziige, ist aber
hinsichtlich seiner Besitzungen sehr schweigsam ; und doch gehort
Lutry sicherlich nicht zu den kleinsten Abteigiitern.

1025 iiberwies Anselm, ein angesehener Edelmann des Kénigreichs
Burgund, zahlreiche Eigengiiter am Genfersee und anderswo der
Benediktinerabtei Savigny ?, die dann zur Verwaltung dieser ent-
fernten Besitzungen am Seeufer bei Lutry ein Priorat errichtete. Nach
mannigfaltigen Schicksalen, in deren Verlauf Lutry der Abtei ganz
verloren ging, kam es dank des kaiserlichen Wohlwollens Heinrichs IV.
1087 mit seinem ganzen fritheren Besitz erneut und dauernd an Savigny. 3
Da letzteres nun aber in geistlichen und weltlichen Dingen der Erz-
diozese Lyon unterstand, wurde auf diese Weise Lutry trotz seiner
Lage im Sprengel Lausanne ganz der Hoheit der Bischofe entriickt.
Bei der Vermengung der beiderseitigen Giiter und Lindereien und
der Umklammerung des Priorates durch das weltliche Gebiet der
Lausanner Bischéfe muBte die Ausnahmestellung Lutrys notgedrungen
zu schweren Zerwiirfnissen mit der Domkirche Lausanne fithren. Nach
langeren Streitigkeiten um rrrr mit Bischof Gerhard ¢ und dann mit
Guy v. Merlen kam es endlich 1135 mit den Lausanner Bischéfen zu
einer genau formulierten Einigung, durch die die gegenseitige Gerichts-
hoheit und Vergabungen der beidseitigen Untertanen geregelt wurden. ®

Uber den eigentlichen Besitzstand Lutrys erfahren wir im Cartu-
larium von Savigny kaum etwas, doch mufl das Priorat am Genfersee

1 M.D.R. I, p. 1359.
2 Cart. Sav. Nr. 641.
3 1. c. Nr. 8o9.
% 1. c¢. Nr. 839.
® 1. c. Nr. 840.
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reichlich begiitert gewesen sein. Die verschiedenen Bestétigungsbullen
der Pipste an Savigny geben leider auch keinen nennenswerten Auf-
schluB. So spricht 1107 Papst Paschal z. B. nur von der Kirche des
hl. Martin und ihren zugehérigen Besitzungen.! Calixt II. allerdings
nennt dann 1123 das Kloster und die ganze Stadt Lutry als Sav'gnys
Eigentum 2, doch zeigen spitere Urkunden mit Sicherheit, daB nur
ein Teil der Stadt Klostereigentum gewesen sein kann. Sonst aber geht
auch er auf die einzelnen Giiter ebensowenig ein wie I162 Kaiser
Friedrich I. 3, als er an der Sa6éne (Pont de Laon) Lutry und andere
Besitzungen Savignys unter seinen kaiserlichen Schutz nahm. Da
der Weltkrieg es leider unméglich machte, in franzdsischen Archiven
nach etwa noch AufschluB gebenden Urkunden zu forschen, sei im
Nachstehenden teilweise den Ausfilhrungen B. Dumurs gefolgt, der
iiber Lutry privatim vielfach gesammelt und davon kiirzlich einen
Teil veroffentlicht hat. ¢ AuBer einer groBen Zahl von Kirchen und
Kapellen (iiber 20) in der Diézese Lausanne und den umliegenden
Sprengeln (so zu Demoret, Villars-Mendraz, Champtauroz, St. Martin
du Chéne und andere im Waadtland) gehoérte zum Priorat vor
allem bedeutender Besitz in der Stadt Lutry selbst, wenngleich diese
im Gegensatz zur Bulle Calixt’s II. dem Bischof von Lausanne als
weltlichem Herren huldigte, und in seiner heutigen Gemeinde und der
naheren Umgebung. Unter anderm besaB es, allerdings erst im 13. Jahr-
hundert mit Sicherheit nachweisbar, die Weiler und Orte Champregnaud,
Curson, Crétaz, Play, Savuit, nebst dem bedeutenderen Herrenhofe
Epesses mit Chenaux mit voller Gerichtsbarkeit ; ausgenommen war
lediglich der Blutbann, den sich die Lausanner Bischéfe tiberall vor-
behielten. Aufzeichnungen des 14. Jahrhunderts, die sich aber der
ganzen Lage nach auf weit zuriickliegenden Zeiten autbauen, bestitigen
diese Angaben. 5 An den sonnigen Hingen um Lutry besa3 das Priorat
fruchtbare Weingirten, zu deren Schutz die Benediktiner das gstlich
Lutry auf kleinem Hiigelvorsprung liegende feste Schlo3 Montagny
bauten. Die dort Zuflucht findenden Weinbauern hatten als Entgelt
die Verpflichtung, Mauern und Turm in Stand zu halten. &

L' 1. c. Nr. 808.

% Cart. Sav. Nr. gor : « monasterium sancti Martini cam villa que dicitur
Lustriacus. »

#M.D.R. 7, p. 18 f. Nr. 9.

4 Mottaz, 11, p. 167-78.

5 Siehe M. D. R. 7, p. 337.

8 Martignier, p. 610.
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Gleichfalls in bischéflichem Gebiet lag weiter im Norden siidlich
Moudon der Gutsho! Valacret, der Herrenhof Villars-Mendraz nebst
Kirche, der das Gebiet der heutigen Gemeinde umschloB3, und endlich —
vielleicht aus einer Schenkung der Freiherren von St. Martin — Ort
und Gebiet von Champtauroz, letztere beiden Orte durch Meier des
Priors verwaltet. Der von Dumur gleichfalls als Klostergut genannte
Besitz von Clindy und Floreyres bei Yverdon am Siidende des Neuen-
burgersees kam erst 1280 durch Kauf in Lutrys Hand. ! Lutry dehnte
seinen EinfluB auch noch auf zwei ihm unterstellte Priorate aus, auf
Cossonay, eine Griindung der michtigen Edelherren v. Cossonay aus
dem Ende des 11. Jahrhunderts 2, iiber das um 1200 nichts Bemerkens-
wertes vorliegt, und auf das

Priorat Broc
in der Gruyere.

Letzteres wird zwar erst 1255 urkundlich als Lutrys Besitz genannt
in einem Augenblick, als Prior Wilhelm von Lutry und sein Konvent
dem Domherrn und Kantor Wilhelm von Lausanne das Priorat Broc
mit allem Zubehor als Lehen auf Lebenszeit abtreten 3, ist aber zweifellos
dlteren Ursprungs. Beide Priorate besallen tiber den Ort hinaus in
jener Zeit — soweit nachweisbar — keinerlei Besitz von Bedeutung.

Wie wir sahen, erlauben die vorhandenen Urkunden weder
eine genaue Belegung von Lutrys Besitzstand um 1200, den man
vielmehr nur aus spiteren Dokumenten erschlieBen kann, noch geben
sie auler den angefiihrten Ereignissen Ndheres aus seiner Geschichte
an. Fir die Landesgeschichte, insbesondere die Zihringerpolitik, kann
das Priorat Lutry bei seiner relativen Kleinheit einen Einflul} sowieso
kaum oder nur an der Seite der Bischéfe von Lausanne ausgeiibt haben.

e) Das Primonstratenser-Chorherrenstift Humilimont (Marsens
lat. Humilimons *.)

Dem frommen Wetteifer der Herren Welschburgunds verdankte
— wie schon so manches der hier besprochenen Klgster im 12. Jahr-

1 Martignier, p. 224.

* Helv. Sacra, p. 74-75, und Niheres L. de Charridre : « Recherches sur le
prieuré de St-Pierre et St-Paul de Cossonay » in den M. D. R. 8, p. 23-111.

* Mem. Frbrg. I, p. 380: « prioratum suum de Broc cum pertinentiis ....»
Der Ort Broc selber wird schon 1115 in der Urkunde fiir Rougemont (siche dort)
genannt, infolge fehlerhafter Abschrift in den Abdriicken aber nicht erkannt.

4 Mem. Frbrg. II, p. 236, Urkunden von 1137.



_267_

hundert — auch diese Primonstratenserniederlassung ihr Entstehen.
Es waren diesmal die Herren von Everdes-Vuippens, nérdlich Bulle
im Saanetal, die, getragen von jenem glinzenden, gebefrohen, christ-
lichen Idealismus, der das 11. und 12. Jahrhundert durchwehte, die
im Waadtland segensreich wirkenden Jiinger des hl. Norbert aus
ihrer Abtei Jouxsee in die Saanelandschaft riefen und ihnen am Siid-
hang der ragenden, waldigen Giblouxkette 1137 ! in ihrer Herrschaft
Grund und Boden zum Klosterbau anwiesen, und sie, unterstiitzt vom
umwohnenden Adel, reich mit Besitz ausstatteten. Es waren die drei
Briider Anselm, Guy und Burkhard von Marsens, aus der Familie
der Edelherren von Vuippens, die in Anwesenheit Johanns v. Everdes,
Herrn zu Vuippens, und Ulrich, Herrn der nérdlich anstofenden
Herrschaft Pont und anderer mehr, zur Klosterdotierung ihr Gebiet
zwischen den beiden Jorignozbichen mit dem ganzen Ort Chesauperret 2
und der vélligen Gerichtshoheit in diesem Gebiete iiberwiesen. Weiter
aber gaben sie selbst ihre Burg in Marsens (Chastelfolliet genannt)
und den ganzen Ort, nebst den Herrschaftsrechten und hoher und
niedriger Gerichtsbarkeit 3 ; dazu Weiderechte im Gebiet der vuippen’-
schen Orte Riaz und Sorens. Stattlicher wie manch andere blithende
Abtei Welschburgunds dotiert, konnte Humilimont dennoch nicht
die gro3e Bedeutung, wie z. B. Peterlingen oder die Zisterzienserabteien
erlangen. In einem entlegenen Winkel des Landes, im rauhen Klima
und wenig fruchtbarer Gegend, die den vorhandenen Klosterhéfen
keine Gelegenheit bot, sich wie bei begiinstigteren Abteien zu statt-
lichen und reichen Dérfern oder Stiadtchen zu entwickeln, umgeben
von woblwollenden, in der Mehrzahl aber nicht michtigen Edelleuten,
stand die Ungunst der Lage der Klosterentwicklung hemmend im
Wege.! Wie bei Montheron und Altenryf scheint der Platz der ersten
Anlage ungiinstig ausgesucht zu sein, da nach einer Notiz des unver-

1 1. c. Die Griindungsurkunde ist uns in zwei Vidimus aus dem Anfang des
16. Jahrhunderts erhalten.

21, c. «inclusam villagum nostrum de Chesauperret cum appenditiis suis
universis, etiam dampna, banna, clamas, cum omnimoda jurisdictione, merum
et mixtum imperium. » Nach der geographischen Siegfriedkarte, Bl. 360, befindet
sich heute noch zwischen den beiden Bichen ein Hof Chesauperrex. Uber die
dortige Gerichtsbarkeit etc. kam es dann noch im 14, Jahrhundert zu Auseinander-
setzungen mit den Herren von Vuippens und Korbers, vgl. Reg. Hum, Bl 89,
Nr. 1 und 2.

3 1. c. Mem. Frbrg. II, p, 236 ff. : « domus eorum fortes, que vocantur Chastel-
folliet cum omni dominio, merum et mixtum imperium .,.. etc.» Weiter unten
heiBt es in der Urkunde der Abtei: « cum villagio nostro de Marsens. »
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offentlichten interessanten Nekrologes dieser Abtei die Klostergebidude
nach mehr als 20 Jahren verlassen und weiter tiefer im Tal erneut
errichtet wurden. ! Die neue Griindung begeisterte die kleinen Adeligen
der Umgegend zu grofen Opfern und rithrender Geberfreudigkeit.
Von allen Seiten flossen in den nichsten Jahren die kleinen Schen-
kungen zusammen, uns in der Zerrissenheit des Grundbesitzes gleich-
zeitig ein Symbol der vielfach zersplitterten politischen Macht jener
Landstriche gebend. Von bedeutenden Herren, die der Abtei gelegent-
lich ihr Wohlwollen bewiesen, sind neben den lausanneschen Ditzesan-
bischofen zu nennen die Grafen von Greyerz, deren Machtbereich
sich’ bis Marsens erstreckte 2, die Freiherren von Korbers (Corbitres)
und von Pont, dann natiirlich die Edelherren von Vuippens, die als
Griinder erbliche Klostervogte waren. Vom kleineren Adel sind die
Herren von Sorens, Chavannes, Bettens, von Rue und Riaz, selbst die
entfernten Ritter von Courtion westlich Freiburg als Wohltiter auf-
zufiithren.

Aber auch die Abtei St. Maurice und das Stift auf dem Groflen
St. Bernhard unterstiitzten mit ihren in Marsens gelegenen Giitern
ihre geistlichen Mitbriider, ebenso der klosterfreundliche Bischof
Amadecus von Lausanne, der ihnen, dhnlich wie er es bet Hautcrét
gemacht hatte, zu Ruyres am Genfersee Odland zur Anlage von Wein-
bergen schenkte.

Den Hauptanteil an den Vergabungen aber scheinen — &hnlich
wie bei Rougemont — die freien Bauern und Landleute der umliegenden
Ortschaften gehabt zu haben, die im Ausmall (ihren Mitteln ent-
sprechend) bescheidener, aber ebenso freudig ihr Scherflein beisteuerten.
Die genannte Urkunde Bischof Amadeus’ zghlt ihrer eine gar stattliche
Zahl.

So konnte die Abtei, in der in den ersten Jahrhunderten3 ein

1 Coll. Grem. 36. Zum 3I. Januar )ﬂaiBt es von Anselm, Guido und Burk-
hard von Marsens : « qui dederunt nobis territorium capelle et grangiae superioris,
ubi fuit primo abbatia per XX annos et amplius constituta. »

2 Vgl. fur sie und die folgenden Schenkungen die Bestatigungsurkunde
Bischof Amadeus’ von Lausanne, Mitte des 12. Jahrhunderts. Mem. Frbrg. II,
P. 237—40 ; dort auch : « dona de Marsens Willelmus comes de Grueria et Radboldus
frater eius, qui eidem ville dominabantur .... concesserunt.» 1264 erfolgten
weitere Vergabungen Graf Rudolfs, unter gleichzeitiger Bestatigung {fritherer
Greyerzer Schenkungen. Siche Reg. Hum. Bl. 65, Nr. 2.

8 Im 15. und 16. Jahrhundert war es anders ; ziigelloses Leben der wenigen
Monche bewogen den pipstlichen Legaten Bonhomini, den Freund des hl. Karl
Borromaus, das Kloster nach unerquicklichen Verhandlungen zur Dotierung des
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eifriger Geist voll religioser Ideale zum Segen des Landes waltete,
sich trotz der relativen Kleinheit der meisten Gaben und Gedeihen
der Niederlassung im 12. Jahrhundert vollig gentigenden Besitz er-
werben, der sich dank dem Flei3 von Monchen und Hoérigen durch
eigene Arbeit in Wald und Flur noch vermehrte.

Neben den Lausanner Bischéfen Guy, dem hl. Amadeus 11441,
Landrich und Roger, bewiesen auch die Pidpste durch Bullen und
Privigilien den Pramonstratensern Begiinstigung und Wohlwollen.
Als Papst Eugen III. 1148 die Abtei unter seinen Schutz nahm 2,
konnte er schon einen stattlichen Besitz bestitigen : Ort und Um-
gebung, wo die Abtei sich erhob, einschlieflich des Gebietes zwischen
den beiden Gerignozbichen mit dem Ort Chesauperret, den Gutshof
und die Wilder von Marsens, nebst Zubehér; dann einem etwas
siidlicher liegenden groBen Hof, Molettes, den das geographische Lexikon
der Schweiz 3 schon zu einer stattlichen Herrschaft anwachsen 148t
und bei dem wir einen Augenblick verweilen miissen. Die unveroffent-
lichten Urkunden Humilimonts im Freiburger Staatsarchiv melden
aus dem 13. Jahrhundert 1296 nur eine Bestdtigung Rudolfs, Sohn
Wilhelms v. Grangettes, von Vergabungen seines Vaters, der 1277
alle seine Giiter zu Molettes den Pramonstratensern geschenkt habe. 4
Ob die Meldung des genannten Lexikons, ein Nantelm v. Grangettes
habe 1115 die Herrschaft Molettes dem Kloster geschenkt, nicht auf
einer Verwechslung mit der Urkunde von 1115 fiir Rougemont beruht ?
Denn Humilimont wurde doch iiberhaupt erst nach 1115 gegriindet.
Weiter nennt Eugen III. noch als Klosterdomine die Hoéfe und Weiler
von Vilaraldies und Bruyre 5, deren Lage das Freiburger Ortslexikon
von Kuenlin nicht zu nennen weill, deren ersteren ich aber nach

neuen Freiburger Jesuitenkollegs 1581 aufzuheben. Vgl. Reinhard-Steffens : Die
Nuntiatur von G. Fr. Bonhomini (1579~81), Dokumente, II. Bd., Solothurn 1917.

1 Reg. Hum. Bl. 65, Nr. 1.

? Mem. Frbrg. II, p. 241-42: «locum ipsum videlicet Humilimontis cum
universis appenditiis suis, grangiam de Molettes cum app. suis, grangiam de
Vilaraldies cum app. suis, grangiam de la Bruyre cum app. suis, grangiam de
Alteville cum app. suis, vineas etiam de Rivuire et de Paldeis; sane laborum
vestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis, aut de nutrimentis vestro-
rum animalium nullus a vobis decimas exigere presumat. »

3 Bd. VI, p. 333, siche auch bei Rougemont.

4 Coll. Gremaud, Nr. 36, A.C. F. p. 237.

5 Vgl. dazu noch die Schenkung der Herren von Chattonnaye 1248 zu Bruyre.
Reg. Hum. Bl. 124, Nr. 1 {.



Bemerkungen des Registers von Humilimont am Giblouxberg ! nérd
lich der Abtei suchen mochte, und der vom Vizegraf Rudolf und den
Herren von Pont stammte. Die Domine Bruyre aber méchte ich mit -
dem heutigen bei Chattonaye siidlich Peterlingen liegenden La Bruyére
identifizieren. Die nahen Meier von Torny z. B. schenken nach 1286
«in finagio Bruerie» Teile ihrer Besitzungen an Peterlingen. Dann
weiter auf der anderen Saaneseite in der Herrschaft Korbers die An-
siedlung in Hauteville ; ferner verschiedene Weinberge am Genfersee,
und schlieBlich alles, was die Ménche mit eigener Hand oder auf eigene
Kosten sich durch Rodungen und Kultivierungen erwerben konnten.
Der bl. Amadeus nennt 1144 erneut die Klosterbesitzungen und kann
dabei nicht weniger als 73 verschiedene Wohltdter und Schenkungen
aufzahlen. 2 Als einige Jahrzehnte spater Alexander III. 1179 3 die
Klostergiiter in seinen Schutz nahm, konnte er allerdings dann keinen
wesentlichen Zuwachs mehr verzeichnen.

Im 13. Jahrhundert tauchen weitere bedeutende Besitzungen der
Ménche in Posat (noérdlich der Abtei) und seinen Wildern auf, die
jedoch zum Teil den lebhaften Widerspruch der v. Pont’schen Unter-
tanen im Orte Klein-Farvagny wecken, da sie das Waldbenutzungs-
recht um Posat fiir sich in Anspruch nehmen. ¢

Wichtig war dann schlieflich noch das — bei Altenryf schon
berithrte — von Bischof Roger von Lausanne den Biirgern der Zih-
ringerstadt Freiburg auf deren Bitten erteilte Privileg, sich in Humili-
mont beisetzen lassen zu diirfen, ein Zeichen von dem Ansehen und
der Beliebtheit der Abtei auch in der weiteren Umgebung. Mit den
Herzogen von Zihringen selbst aber finden wir auch bei Humilimont
keinerlei Berithrungspunkte.

f) Das Kluniazenserpriorat Rougemont (Réthenberg, lat. Rubeimons) °.

Als letzte Kloster finden wir an der deutsch-franzosischen Sprach-
grenze im 12. Jahrhundert noch zwei kleinere Niederlassungen der
Kluniazenser, deren erste Rougemont in der Grafschaft Greyerz, im

Reg. Hum. l. c.

Coll. Grem. 36, p. 232.

Potthast : R.P. R. II, p. 350, Nr. 13476 ; und Hidber, II, p. 294.
Reg. Hum. Bl. 77, Nr. 1; 79 und 80, Nr. 50; 81, Nr. 57.
F.r.B. I, p. 366.
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obern Bergtal der Saane ist. ! Mit Recht bemerkte kiirzlich ein
Gelehrter 2, dieses Priorat im Saanetal sei nicht bloB als Hausstiftung
der Grafen von Greyerz, sondern geradezu als Nationalheiligtum
des ganzen Greyerzer Landes zu betrachten. ' Denn in wirklich riihren-
der Weise — fiir die wir von allen Abteien Welschburgunds eigentlich
in etwa nur bei Humilimont ein Gegenstiick fanden — steuerte im
12. Jahrhundert vom maichtigen Grafen von Greyerz bis zum kleinsten
Bauern jeder nach Kriften bei, um dem Kluniazenserklosterlein, das
durch eine bedeutende Landschenkung der Grafen von Greyerz um
1080 3 erméglicht und um 1100 vom Abt von Cluny eingerichtet worden
war, seine Verehrung zu beweisen. Die Kluniazenser zeigten sich als
wiirdige Schiitzer der bei ihrem Priorat seit Alters her bestehenden,
im ganzen Lande hochverehrten St. Nikolauskirche, und ihr frommer
Lebenswandel brachte ihnen schnell das Zutrauen und die Liebe des
wackeren Bergvolkchens, das im Innern das Verlangen fiihlte, an der
Monche Werken und Gebeten sich durch milde Gaben zu beteiligen. ¢

Soweit ich habe finden koénnen, ist uns iiber Rougemont im
12. Jahrhundert nur die eine, allerdings ausfithrliche Urkunde von
1115 erhalten ; ihre trockenen Worte geben aber ein so lebendiges Bild
vom Treiben und Leben im oberen Saanetal und von der Teilnahme
und dem Interesse, das die ganze Tallandschaft den Kluniazensern
zuwandte, dall sie hier etwas ausfithrlichere Beachtung finden moge.
Sie ist eine Art Sammelurkunde (Pankarte) der bis 1115 dem Priorat
gemachten Vergabungen und wirft so geniigend Licht auf den Besitz-
stand Rougemonts im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts. °

! Die Meinung Martigniers, p. 815, und Hiselys in seiner « Histoire du Comté
de Gruyére », Introduction, p. 76, das alte Kloster habe nicht beim heutigen Orte
Rougemont an Stelle des noch vorhandenen Berner Amtsschlosses, sondern im
Weiler Flendruz gestanden, weist Hyrvoix : Le prieuré de Rougemont, p. 2 und 3,
zuriick.

® Egger : Kluniazenser Kldster, p. 43.

3 F.r.B. I, p. 366: «Hildebrando sancte Romane ecclesie presidente. »
Gregor VII. regierte von 1073-85. Das Original existiert trotz der F.r. B. noch,
und ein Abdruck ist von mir mit einer Originalphotographie verglichen worden.
Die zahlreichen falschen Namenslesungen in den F.r. B. lieBen einen Nachdruck
als winschenswert erscheinen. Er ist nunmehr durch P. Aebischer geliefert :
«La pancarte de Rougemont de 1115.» Revue hist. vaud, 1920, Janvier.

1 F.r.B. I, p. 366: « Audientes famam bone conversationis habitantium
in loco illo, illorum desiderantes laborum et orationum participes fieri. »

5 1. c. Die Grafen von Greyerz : « dederunt heremum [libere cum omni iure
sine retentione que adiacet (deutlich erkennbar eine spatere Einschiebung)] inter
duo flumina que vocantur Flandru Deo et sancto Petro Cluniacensis ecclesie cum



Graf Wilhelm I. von Greyerz und sein Vetter Ulrich, nebst ihren
Familien, iiberwiesen an Abt Hugo I. von Cluny als Dotierung fiir
eine kluniazensische Ansiedlung in ihrer Grafschaft urspriinglich das
unbebaute Waldland zwischen den beiden Flendruzbichen an der
Grenze der alemannischen und romanischen Vélker. Mit frischem
Eifer begannen die Ménche alsbald die Rodung der Urwilder und die
Kultivierung dieser Gebiete neben der Pflege des alten St. Niklaus-
heiligtums 1. Auch weiterhin fanden sie volle Unterstiitzung bei den
Grafen, die, wie eine spatere Notiz zeigt, erbliche Schirmvogte des
Priorates wurden 2, und die Besitzungen Rougemonts durch neue
Schenkungen im &stlichen Flendruztale (dem heutigen Griesbach,
der gemeldeten Sprachgrenze) durch Abtretung der Zehnten aus dem
Besitze Graf Wilhelms I. und Ulrichs an die Ménche vermehrten. Aber
auch im Saanetal dehnten sich die Besitzungen und Rechte des Klosters
bis 1115 bedeutend aus. Da sind es vor allem die Schenkung der Kirche
und der Vogtei von Chateau d’Oex, dem uralten Hauptort des Greyerzer
Landes, der dem ganzen Hochgau (Osgo) seinen Namen gab, durch
Hugo und Ulrich von Greyerz, Domherr von Lausanne, sowie die
weiteren Gaben des graflichen Hauses an die Kluniazenser : die Zehnten
im Saanetal bei Rougemont, die Zehnten von Grossapetra, die Abtretung
des Gebietes von « Flie » durch Graf Wilhelm, seines Sohnes Raimunds
Gaben der Reben zu Luins im slidlichen Waadtland und anderes.

Aufler der Schenkung der Alp Moskausa durch die Edelherren
kamen besonders die freien Landleute des Saanelandes in Betracht.
Zahlreiche kleine Bauern gaben ihre Einkiinfte im Tal, ja, traten,
wenn sie weniger bemittelt waren, selbst Ackerstiicke und Felder
oder einige MaB Getreide und anderes ab. Die Urkunde von 1115
nennt ihrer eine stattliche Zahl. Weiter vergabten die v. Villars

uno homine. Walterus de Castels .... Postea idem comes ultra unum predicto-
rum fluminum in ea parte quc finem facit contra Alamannos (!), quidquid in
decimis accreverat, dedit. Postea vero nonnulli de diversis locis .... decimas
quas habebant in eadem valle de Oyz pro voto dederunt . ... » etc.

Das fiinfmal (dreimal franzésisch, zweimal lateinisch) abgedruckte Dokument
wurde kiirzlich von J. Reichlen : Le prieuré clunisien de Rougemont, Revue hist.
vaud. 1906, p. 264, erneut veréffentlicht. Trotzdem er aber von dem Original
Kenntnis hatte, brachte er wiederum die fehlerstrotzende Kopie des Vidimus.

1 Leider ist dieses altehrwiirdige, etwas abseits des Ortes im Tale stehende
Bauwerk, das sich fast intakt durch 8 Jahrhunderte erhalten hat, allzuwenig
bekannt.

2 Vgl. Hyrvoix : « Additions et corrections des notes sur le prieuré de Rouge-
mont, » p. 5.
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darunter des Grafen Viztum, Recho v. Villars!, mit Zustimmung
seines Herrn. Andere gaben Weinberge und Alpen, wieder kleine
Bauern die Alp Perausa und Eigentum zu Castels. Endlich tritt vor
seiner Pilgerfahrt ins heilige Land Radbold v. Mauguens ? seinen
ganzen Besitz in seinem Heimatort und in «Balentes» 3, nebst dem
« Rudolfstal » (Vaulruz) den Kluniazensern ab. Aus dieser Schenkung
versteht das Geographische Lexikon der Schweiz ¢ folgendes zu machen :
Das Gebiet von Vaulruz wird 1115 zuerst genannt. Damals schenkte
ein Ritter, Nantelm v. Grangettes und andere das Tal « vallis Rodulphi »
mit der Herrschaft (!) Les Molettes der Abtei Humilimont. Wie wir
bei Humilimont eben sahen, war Les Molettes noch Mitte des 12. Jahr-
hunderts ein einfacher Gutshof, nicht aber eine eigene Herrschaft,
und die Abtei Humilimont entstand gar erst um 1137. Als Bischof
Gerhard von Lausanne 1115 auf Wunsch des Priors Christin von Rouge-
mont endlich sein Siegel an die Urkunde hingen konnte, da mochte
er wohl den Eindruck haben, daB3 die schlichten Landleute im Saanetal
von einem tieferen Glaubenseifer und gréBerer Opferwilligkeit durch-
drungen waren, als mancher hochadelige Herr seiner weiten Dibzese.

Das Priorat hat in der Zahringerzeit seinen Besitz durch Schen-
kungen und eigene Rodungen weiter vervollstindigen konnen, doch
liegen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts keine bedeutenderen Ur-
kunden mehr vor. Zwar wird der in der Zihringergeschichte wohl-
bekannte Propst von Solothurn, Nantelm v. Rougemont, von der
Helvetia Sacra ® 1173, 1177 und 1179 als Prior Rougemonts genannt,
doch méchte ich den « Natelmus de Rubeomonte, prepositus Salo-
durensis » der Urkunde Herzog Bertolds IV. fiir Peterlingen 1177 ¢
nicht ohne andere Beweise mit einem Prior von Rougemont identi-
fizieren, sondern ihn eher in Verbindung bringen mit dem damals
,lebenden hochburgundischen Geschlechte der Rougemont.

1 Diese Erwahnung eines griflichen Viztums ist vor allem deshalb wichtig,
weil sie — mit andern Beispielen — zeigt, daB die bisher allgemein in der West-
schweiz aufgestellte Behauptung, das Erscheinen von Viztumen zeige unbedingt
Kirchenbesitz an, sich nicht mehr aufrecht erhalten 1iBt,

% Der Druck der F.r. B. hat Mangins, wie denn die Namen dort mehrfach
ungenau wiedergegeben sind.

3 Nach einer Mitteilung von Herrn Aebischer : = Batentens in der Gemarkung
von Bulle.

4 Bd. VI, p. 333.

5 Bd. I, p. 144 f.

8 Rec. dipl. Frbrg. I, p. 2.

REVUE D’HISTOIRE ECCLESIASTIQ‘UE 18



Zum SchluB noch ein Wort zu Rougemonts &duBerer Stellung.
In der Grafschaft Greyerz liegend und unter dem besonderen Schutz
seiner einfluBreichen Grafen stehend, ging unser Priorat — soweit
es sich iiberhaupt in Politik einlieB — mit dem Grafenhause eines Weges.
Keine einzige Urkunde, weder direkt noch indirekt, aber zeigt uns
irgend ein Eingreifen der Zahringer in der Gruyére, soda man wohl
sicher annehmen darf, daB die Zihringermacht vor den Felsentoren
der oberen Saane Halt gemacht hat.

g) Das Kluniazenserpriorat Miinchenwiler (Villars les Moines,
Vilar les moinos) '.

Oberhalb Murtens lag, wie Rougemont, aul der Grenzscheide
der germanischen und romanischen Rasse, dies zweite und letzte der
kleinen Kluniazenserpriorate des Freiburger Landes, das bei seiner
geringen Bedeutung in der Geschichte der zahringischen Rektoren
Burgunds nirgends erwahnt wird, das aber immerhin einigen AufschluB
auf uns interessierende Fragen zu geben vermag. Das von G. Schniirer 2
kiirzlich verdffentlichte, in der Hauptsache aus dem 12. Jahrhundert
stammende Nekrologium Miinchenwilers zeigt uns die Errichtung
dieses Priorates, das iiberhaupt mit Rougemont in vielen Punkten :
Grenzlage, gleiche Griindungszeit und Schenkungen, Ahnlichkeit auf-
weist, um das gleiche Jahr 1100 %, nachdem auch hier um ro8o durch
eine grofBere Vergabung der beiden Briider Girald und Rudolf v. Villar ¢,
die ihr Allod zu Villars, nebst der dortigen Kirche, Horigen, Feldmark
und Wildern, Miihlen und sonstigem Zubehoér und Herrenrechten dem
Abt von Cluny personlich in Begleitung befreundeter Edelleute der
Umgegend iiberwiesen 5, die nétige wirtschaftliche Fundierung fiir ein
Kluniazenserkloster gelegt war. Uber das weitere Gedeihen der kleinen.
Niederlassung sind wir auf die wenigen Zusitze im Nekrologium an-
gewiesen, die uns auch hier fast ausschlieflich kleinere Edelleute der
Nachbarschaft als Wohltiter angeben. Genannt seien u. a. Wilhelm

1 Cart. Laus. p. 13. Heute Besitz der Herren von Graffenried.

2 G. Schniirer : « Das Nekrologium des Kluniazenserpriorates Miinchenwiler »,
Freiburg 1909.

3 Nekrolog. Einleitung, p. v.

4 Wegen der weiten Entfernung kénnen die in Rougemont genannten Villar
kaum der gleichen Familie, deren Name im Freiburgerland aulerordentlich
zahlreich ist, angehort haben,

5 F.r. B. Nr. 128, p. 344.
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v. Ulmitz, Burkhard v. Birfischen (Barberéche), Adalgod, Meier von
Murten, Ritter Sibod von Courtiun !, dann die v. Gurwolf und von
Grissach (Cressier), die alle mehr oder weniger bedeutende Landstiicke
und Rechte in Villars selber und in einzelnen umliegenden Orten gaben.
Ulrich v. Uechtland (!) schenkte bei seinem Eintritt ins Priorat sein
Allod zu Nierlet 2, andere wieder traten Weinberge im Vuilly auf der
anderen Seeseite gegeniiber Murten den Mdonchen ab. Eine Schenkung
der Ritter von Courtion zu Treyvaux, in der Herrschaft Ergenzach
(Arconciel sudlich Freiburg), der Neuenburger Grafen ist interessant
fir die Vasallitit dieser unter den neuenburgischen Zeugen oft er-
scheinenden Ritter. AuBer diesen unbedeutenden Giitern umfaBte
der Besitz der Miinchenwiler Kluniazenser aber in der Hauptsache
nur Ort und Gebiet von Miinchenwiler.

Eine der leider so seltenen Urkunden, die das Totenbuch enthilt,
nennt aus dem Jahre 1146 3 endlich noch die Verpfindung von Wein-
bergen zu «Sache» seitens der Gemahlin eines Herrn Kuno, Agnes,
und ihres Sohnes Helias an die Ménche. Ich méchte in ihnen die gleich-
namige Vasallenfamilie der Freiherren von Glane, der Griinder Altenryfs,
erkennen. Helias, Sohn Portus’ von Glane, wird wiederholt in Altenryfer
Urkunden jener Zeit genannt ; mit « Sache » aber ist jedenfalls die bei
und siidlich der Zisterzienserabtei liegende, oben erwiahnte Saaneschleife
« Sack » gemeint 4. Doch ist es nicht diese immerhin unbedeutende Ver-
gabung, die uns an dieser Urkunde interessiert, sondern die als Zeugen
aufgefithrten Namen ; denn aus ihnen geht hervor, daB die Grafen
von Neuenburg, der Zihringer alte Freunde und Verwandte, Schirm-
vogte Miinchenwilers waren. > Warum wohl ? Doch analog anderen
Fillen nur, weil sie in der Umgebung ausreichende Macht besaBen,
um das Kloster zu schiitzen. Es ist dies fiir den spater zu behandelnden
Besitz der Neuenburger im Freiburgerland ein wertvolles Anzeichen.

Wahrscheinlich standen all die kleinen Adeligen der Nachbarschaft,

1 Zusammengestellt im Nekrolog. p. v-viI.

2 Cart. Hauterive, 73.

8 Nekrolog. p. 103.

* Siehe iiber Helias und Portus v. Glane u. a. lib. don. Alt. passim. — Nach-
triglich finde ich in einem neuen Aufsatze M. Reymonds : « Les sires de Glane »
in der Freiburger Festschrift, 1918, p. 256, meine Ansicht bestitigt.

5 Nekrolog. p. 103 : « testes sunt advocatus noster Rodulfus de Novo Castro,
Conradus de Vilar Walberth (Walperswil) et Hugo de Vivar et Algodus de Murat
(an anderer Stelle, p. 6, als Meier von Murten bezeichnet ; wessen Beamter ?) et
Henricus, minister de Vivario» (neuenburgischer Vasall von Vivier),
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die nach Miinchenwiler schenkten, in einem Abhédngigkeitsverhiltnis
zu den weitausgreifenden Neuenburgern, eine Annahme, die in jener
Gegend auch manches aus der Zahringerpolitik erkliren wiirde. In
diesem Zusammenhang sei dann schlieBlich noch der Eintragung des
Todestages Herzogs Konrad v. Zéhringen 11521 im Nekrologium gedacht ;
er steht neben mehreren Aebten von Cluny, bedeutenden Bischofen
Deutschlands und Burgunds, sowie einigen weltlichen GroSen Hoch-
burgunds und des Arelats dort als einziger deutscher, weltlicher Fiirst,
was seinen EinfluB in Burgund erkennen liBt. Befremdend wirkt es
daneben allerdings, daB seine in Burgund weit machtvoller auftretenden
Nachfolger, Bertold IV. und Bertold V., im Nekrologium keinen Platz
gefunden haben.

Neben dem kleinen, im Machtbereich Lausannes liegenden Priorat
St. Sulpice am Genfersee — das gleich dem Stift St. Marius zu Lausanne
in der Arbeit iiber Lausanne seinen Platz findet — seien am Ende dieses
Kapitels noch eine Reihe geistlicher Niederlassungen Welschburgunds
genannt, die bei ihrer Bedeutungslosigkeit um 1200 zwar nur wenige
Worte erfordern, aber doch nicht ganz iibersehen werden koénnen.

Zunichst das Kluniazenserpriorat Perroy (siidlich Aubonne am
Léman), dessen Prior schon vor 1177 2 in einer Urkunde fiir Bonmont
1172 3 erstmalig auftaucht. Nicht einmal im Orte Perroy besall es
volle Besitzrechte, sondern mufBte, auler mit weltlichen Herren, dort
noch mit Romainmétier ¢ teilen. Andere Angaben uber Geschichte
oder Besitzungen dieses Klosterleins im 12. Jahrhundert sind mir
nicht bekannt.

Ebenso kirglich sind aus der Zahringerzeit die Nachrichten iiber das

Benediktinerpriorat Grandson,

eine Griindung der bekannten Freiherren gleichen Namens auf ihrer
iilber dem Neuenburgersee sich erhebenden stattlichen Burg, deren
altehrwiirdige, heute sorgsam behiitete romanische Kirche sie sich
als letzten Ruheplatz wihlten. 1202 wird uns dort erstmalig ein Prior
genannt. 8

Von anderen kleinen, politisch gleichfalls bedeutungslosen Prioraten

11 c. p. 8.

2 Helv. Sacra, I, p. 139 ; dazu heranzuziehen Egger, p. 58, Note 3.
¥ M.G. XIV, Nr. 331.

¢ M. D. R. XIX, p. 530, Nr. 2550.

5 Helv. Sacra, I, 98.



kennt man um 1228 ! noch nicht mehr als ihre Namen, so Echens bei
Montricher, Féchy bei Aubonne, Berlay bei Avenches und Pont la

Ville an der Saane.
Ein gleiches gilt in damaliger Zeit auch fiir mehrere

Niederlassungen von Ritterorden,

wie fiir die drei Hospitaler der Johanniterritter zu Moudon, Mont-
brelloz und Crousaz (bei Cossonay), die erst 1228 auftauchen. 2 Auch
das Deutschordenshaus Fraschels (nordostlich Murten) kann um 1200
wohl kaum bestanden haben; wurde der Orden doch erst um 1191
zu Accon organisiert, und erhielt er 1197 von Kaiser Heinrich VI. zu
Palermo seine erste abendlindische Niederlassung.

Anders verhilt es sich nur mit der Besitzung der

Templer zu La Chaux (bei Cossonay),

die um die Mitte des 12. Jahrhunderts bereits den Rittern von Hum-
bert I. oder Peter v. Cossonay iibergeben wurde, wobei diese Edelherren
sich aber die hohe Gerichtsbarkeit vorbehielten. 3 Seine Bliitezeit sah
La Chaux jedoch auch erst nach 1zo00.

Zusammenfassung.

Fassen wir riickwirts blitternd nun in einigen Sitzen das Ergebnis
der vorhergegangenen Ausfilhrungen zusammen.

Die zweite Hilfte des 12. Jahrhunderts bedeutet fiir die weitere
Entwicklung ganz Welschburgunds einen gewissen Wendepunkt. Damals
entschied sich, besonders dank der Initiative der Lausanner Bischéfe
und dem Zusammenarbeiten geistlicher Gewalt und weltlicher Macht
die endgiiltige Besiedlung und Urbarmachung des gréBten Teiles des
Gebietes zwischen Saane, Jura und Genfersee. Ménchen der verschieden-
sten Orden, vor allem aber Pramonstratensern und Zisterziensern,
groBen und kleinen Abteien und Prioraten fiel ein entscheidender
Anteil zu. Die Kirche zeigte sich erneut als Kulturfaktor ersten Ranges.

Ein Blick auf die Arbeit (und demnéchst deutlicher auf die Karte)
zeigt die interessante Tatsache, daB um 1200 nahezu die Hilfte alles

! Cart. Laus. p. 26-27.
? Cart. Laus. p. 26-27.
3 M.D.R. XV, p. 289.
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ertragfihigen Bodens in Welschburgund im Besitz geistlicher Herr-
schaften (Lausanne eingeschlossen) war. Die Wichtigkeit dieses Be-
sitzes vermehrte sich aber noch betrichtlich durch die Bedeutung
seiner Lage. Waren doch das in Lausanner Besitz befindliche Broyetal
wie die gleichfalls bischoflichen Nordufer des Genfersees in jener Zeit
die Hauptader des Handelsverkehrs zwischen Burgund und Deutsch-
land einerseits, und (vor Eroffnung des zentralen Gotthardpasses im
13. Jahrhundert) dem Rhein und Italien andrerseits. Auf diesen StraBen
zogen Pilger und Kaufleute zum GroBen St. Bernhard, damals dem meist-
begangenen PaBweg nach Italien. Es sahen diese Strafen auch manch
streitbare Scharen Barbarossas, der Herzoge von Zihringen und Hein-
richs V1. nach oder von Italien ziehen. Ostlicher von dieser geschlossenen
Kette geistlichen Besitzes erstreckte sich von Bonmont iiber Oujon,
Bassins, Jouxsee und Romainmétier ein zweites geistliches Herrschafts-
gebiet, die Juraberge besiedelnd und durch Bildung geschlossener
Territorien zur Linienfithrung der heutigen Schweizergrenze gen Westen
entscheidend beitragend.

Auffallend, aber neben dem Lehenswesen in dem starken, noch
heute in der Westschweiz so iberaus lebendigen Individualismus
begriindet, ist die groBle Zersplitterung aller Herrschaften (nicht nur
der geistlichen) jener Lander. Was politisch fiir den zusammenfassen-
den Widerstand gegen fremde Eroberer vom nationalen Standpunkt
aus bis in die spitesten Zeiten von Nachteil war, wurde andre:seits
fiir die Kulturtitigkeit der mit ihrem Besitz weit zerstreuten Abteien
dem ganzen Lande zu segensreichem Nutzen.



	Die Abteien und Priorate Welschburgunds unter den Zähringern

